Eckhard Höldrich
Obere Bergstraße 6

74255 Roigheim

Arbeitskarte BSV-Schefflenz 2010
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	Summe:
	


Diese Arbeitskarte dient zur Erhaltung und Instandhaltung der Anlage des BSV-Schefflenz. 
Grundsätzlich sollte jedes Mitglied, insbesondere die Aktiven, bemüht sein die Anlage des BSV-Schefflenz zu Pflegen und zu erhalten.

Um dies zu gewährleisten, wird von jedem Aktiven Schützen erwartet mindestens 30 Arbeitsstunden pro Jahr abzuleisten. Dem Schützen wird mit Fälligkeit des Jahresbeitrages zusätzlich ein Betrag von 60€ Erwachsene oder 30€ Jugendliche und Schüler

abzüglich der auf seiner Arbeitskarte befindlichen Stunden (2€ Erw. bzw. 1€ Jug. u. Schüler je Stunde) von seinem Konto abgebucht.
· Sollte ein Schütze weniger als 15Std pro Jahr leisten können, so muss er zu den fehlenden Stunden à 2 Euro (Jug. U. Schüler 1€)noch eine Pauschale von 60 Euro bezahlen. 

· In dem Fall dass überhaupt keine Stunden im Jahr geleistet werden, ist ein Gesamtbetrag von 150 Euro zu entrichten.

Arbeiten sind bei dem Leiter des Bauausschuss Walter Nickel (06293/8820) zu erfragen.

Die geleisteten Arbeitsstunden sind direkt nach jedem Arbeitseinsatz auf der Arbeitskarte einzutragen und von dem Vorstand, seinem Stellvertreter oder dem Leiter des Bauausschusses abzeichnen zu lassen.

Nicht abgezeichnete Stunden werden nicht anerkannt.

Außerdem besteht noch über die im Folgenden genannten Tätigkeiten eine Reduzierung der Arbeitsstunden:

- Pro Monat Frühschoppen werden 4 Stunden angerechnet

- Pro Monat Rasenmähen werden 6 Stunden angerechnet

Die Anwesenheit bei Turnier und Jedermannschießen ist dringend erforderlich, da dies die Haupteinnahmequellen des Vereins sind und ohne diese Veranstaltungen keine Startgelder für Meisterschaften o.Ä. gezahlt werden können.

Die Arbeitskarte ist bis spätestens 15.01.2011 beim Leiter des Bauausschusses abzugeben. Für Arbeitskarten, die nicht rechtzeitig zurückgegeben werden, erfolgt keine Anrechnung der geleisteten Arbeitsstunden. Es wird in diesem Fall der vollständige Betrag von 150,-€ abgebucht.

